
 
 

Samstag, 30.11.2019 

Gemeinsame Bekanntmachungen 
Herausgeber sind die Städte Donauwörth und Rain, die Marktgemeinde Kaisheim, die 
Gemeinden Asbach-Bäumenheim, Mertingen und die Verwaltungsgemeinschaft Monheim mit 
Stadt Monheim sowie den Gemeinden Buchdorf, Daiting, Rögling und Tagmersheim. 
Die Anschriften und Kontaktdaten finden Sie im jeweiligen örtlichen Amtsblatt. 
Satz: Donauwörther Zeitung 
Erscheint nach Bedarf 
 
 
Energieberatung im Landkreis Donau-Ries 
 
Der nächste Beratungstermin findet am Donnerstag, 5. Dezember 2019, von 14 bis 17 Uhr in 
Donauwörth, Forum für Bildung & Energie, VHS Donauwörth, Spindeltal 5, statt. 
Beraten lassen können sich Einfamilienhaus-Besitzer ebenso wie Mehrfamilienhauseigentümer, 
Hausverwaltungen aber auch Gemeinden. 
 
Die Energieberater erteilen Auskünfte zu 
 

• Erneuerbaren Energien und sonstigen Energieträgern 
• Anwendungstechnik (Heizsysteme, Warmwasserbereitung, Lüftung, sparsame 

Energieverwendung) 
• Nutzer-Verhalten (richtig heizen, richtig lüften, spezifischer Energieverbrauch in kWh/m², 

Energieeinsparmöglichkeiten) 
• Baulichen Änderungen im Bestand (Dämmmaßnahmen, Fenster) 
• Förderprogrammen (staatliche und andere) 
• Gesetzlichen Rahmenbedingungen (Energieeinsparverordnung, 

Bundesimmissionsschutzgesetz) 
• Grobe Betrachtung der Wirtschaftlichkeit (Vergleich der Kosten: fix, variabel, Bau, 

Betrieb). 
 
Informationen und Terminvereinbarungen bitte im Agenda-Büro unter 0906/74-258 oder unter 
agenda21@lra-donau-ries.de bzw.  Tel. 09081/ 25970 (Bauinnung). 
 
 
 Vollzug des Tiergesundheitsgesetzes –TierGesG- sowie der 
Bienenseuchen-Verordnung; Tierseuchenrechtliche Allgemeinverfügung zur 
Regelung von Schutzmaßnahmen gegen die Varroatose im Landkreis 
Donau-Ries für das Jahr 2020  
 
Das Landratsamt Donau-Ries erlässt folgende  
 

Allgemeinverfügung: 
 

I. Auf dem Gebiet des Landkreises Donau-Ries sind alle Bienenvölker von den Bienenhaltern 
mit zugelassenen Mitteln nach den Vorgaben der Hersteller gegen Varroamilben zu behandeln. 
In begründeten Einzelfällen können für Versuche zur Resistenzzucht Ausnahmen gewährt 
werden.  



 
 

Die Frist für die Behandlung ist auf die Zeit nach dem Trachtende und das zweite Halbjahr 2020 
zu begrenzen. Jungvölkern, von denen kein Honig geerntet wird, dürfen jedoch auch vor dem 
Trachtende behandelt werden.  
II. Die Allgemeinverfügung tritt am 01.01.2020 in Kraft. Sie gilt bis zum 31.12.2020 
(Behandlungsjahr).  

III. Der sofortige Vollzug wird angeordnet.  
 

Gründe: 
 

I. Die Befallsituation der Honigbienenvölker mit der parasitischen Milbe Varroa- destructor in 
Bayern hat sich gegenüber den Vorjahren nicht wesentlich geändert. Nach wie vor besteht ein 
flächendeckender Befall der Bienenvölker in Bayern. Durch die regelmäßig und planmäßig 
jährlich durchgeführte Behandlung kann zwar keine Milbenfreiheit der behandelten 
Bienenvölker erzielt werden, jedoch wird verhindert, dass es zum klinisch manifesten Ausbruch 
der Varroatose kommt. Für einen ausreichenden Behandlungserfolg ist es erforderlich, eine 
massive Reinvasion der Varroamilben in behandelte Völker zu verhindern. Dies ist nur möglich, 
wenn alle Bienenvölker - möglichst zeitgleich - behandelt werden.  
 

Hinweis: 
 

Es dürfen nur zugelassene Arzneimittel eingesetzt werden. Zugelassen sind: Ameisensäure 60 
% ad us. vet., Formivar®; 60 %, Milchsäure 15 % ad. us. vet.; Oxalsäuredihydrat-Lösung 3,5 % 
(m/V) ad us. vet., Oxuvar®; Apilife Var®, Apiguard®, Thymovar® und Bayvarol®.  
 
II. Das Landratsamt Donau-Ries ist zum Erlass dieses Bescheides gemäß § 1 des 
Tiergesundheitsgesetzes (TierGesG) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 des 
Gesundheits- und Verbraucherschutzgesetzes (GDVG) in Verbindung mit § 5 der Verordnung 
über den gesundheitlichen Verbraucherschutz (GesVSV) in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 
des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes (BayVwVfG) in der derzeit jeweils gültigen Fassung 
sachlich und örtlich zuständig.  
 
Nach § 15 Abs. 2 der Bienenseuchenverordnung kann die zuständige Behörde, soweit es zum 
Schutz gegen die Varroatose erforderlich ist, die Behandlung aller Bienenvölker anordnen. Um 
das Zusammenbrechen der Bienenvölker zu verhindern, ist die nun angeordnete jährliche 
Behandlung erforderlich. Diese Anordnung ist zum Schutz gegen die Varroatose geeignet und 
auch angemessen, zumal sie nur für das Behandlungsjahr gültig ist und damit die jeweils 
aktuelle Befallsituation berücksichtigt werden kann. Zudem können auf Antrag Ausnahmen von 
Behandlungsgebot für Versuche zur Resistenzzucht zugelassen werden.  
 
III. Die Anordnung der sofortigen Vollziehung beruht auf § 80 Abs. 2 Nr. 4 
Verwaltungsgerichtsordnung. Um eine existentielle Gefährdung der Bienenvölker zu vermeiden, 
kann es nicht hingenommen werden, dass im Falle eines Rechtsbehelfsverfahrens eine Be-
handlung bis zum rechtskräftigen Abschluss desselben u.U. monatelang hinausgezögert wird.  
 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage bei 
dem Bayerischen Verwaltungsgericht in Augsburg, Postfachanschrift: Postfach 112343, 86048 



 
 

Augsburg, Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg, schriftlich oder zur Nieder-
schrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts oder elektronisch in 
einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form erhoben werden. Die Klage muss den 
Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens be-
zeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in 
Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden.  
 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 
 

• Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung der 
Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007 (GVBl 13/2007) wurde das 
Widerspruchsverfahren abgeschafft. Es besteht keine Möglichkeit, gegen diesen 
Bescheid Widerspruch einzulegen.  

• Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugelassen und entfaltet 
keine rechtlichen Wirkungen!  

• Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltunsgerichtsbarkeit 
(www.vgh.bayern.de).  

• (Sofern kein Fall des § 188 VwGO vorliegt:)  
• Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der 

Klageerhebung eine Verfahrensgebühr fällig.  
 
Donauwörth, den 14.11.2019 Landratsamt Donau-Ries  
Langner 
Regierungsrätin 


